
Unterrichtsbedingungen  
 

 
 
 
 Der durch etwaige Verhinderung des Lehrers ausgefallene Unterricht  
 wird  vorgeholt bzw. nachgeholt . 
 
 
 
  Soweit der Schüler den Unterricht versäumt hat er keinen Anspruch auf 
      Gebührenminderrung,Erstattung bzw. eine Wiederholung des Unterrichts. 
      
 
 
 
      Die Dauer des Unterrichts richtet sich nach den vereinbarten Zeiten . 
      Während den Ferien sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein 
 Unterricht statt. 
 
 
 
 
      Bei langwieriger  Krankheit des Schülers sollte der Lehrer  
      unverzüglich benachrichtigt werden . 
      
 
 
 
     Der Vertrag kann schriftl. beiderseitig fristlos  gekündigt werden . 
 
 
 
 
     Änderung des Vertrages bedürfen der Schriftform . 
 
 
 
 


